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Hinweis auf Stammrechtssatz

GRS wie 2006/10/0094 B 29. Juni 2006 RS 1

Stammrechtssatz

In der nicht als Bescheid bezeichneten Erledigung kommt zwar zweifellos der Wille zum Ausdruck, eine

rechtsverbindliche Entscheidung zu tre9en. Dieser Inhalt allein führt jedoch dann nicht zwingend zur Deutung einer

Erledigung als Bescheid, wenn nach den jeweils als Beurteilungsmaßstab in Betracht kommenden Rechtsvorschriften

diese Rechtsfolge durch einen Rechtsakt herbeizuführen ist, der nach der Rechtsordnung kein Bescheid ist (vgl. B vom

14. Juni 1995, Zl. 95/12/0091, mwN).
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